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„Das Rechtsmittelgericht darf ein von der jeweiligen 
Prozessordnung eröffnetes Rechtsmittel […] nicht 
ineffektiv machen und für den [Beschwerdeführer] 
‚leer laufen‘ lassen.“1

Einleitung in die Untersuchung

Es dürfte unumstritten sein, dass die Untersuchungshaft auf Grund ihrer 
hohen grundrechtlichen Relevanz die schärfste Strafverfolgungsmaßnahme 
der Strafprozessordnung ist.2 Aus diesem Grund ist die vollumfänglich effek-
tive Ausgestaltung der dem Betroffenen3 zustehenden Rechtsmittel von ele-
mentarer Bedeutung. 

Die Strafprozessordnung stellt dem Betroffenen sowohl den Rechtsbehelf 
der (weiteren) Haftbeschwerde (§§ 304, 310 StPO) als auch den der Haftprü-
fung (§ 117 StPO) zur Seite.4 Zudem ist stets von Amts wegen zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des Haftbefehls5 noch vorlie-
gen, § 120 StPO. Dauert der Vollzug der Untersuchungshaft vor Beginn der 
Hauptverhandlung mehr als sechs Monate an, erfolgt eine Haftprüfung durch 
das Oberlandesgericht nach den strengen Voraussetzungen der §§ 121, 122 
StPO. 

Erforderlich ist jedoch nicht nur die Existenz normierter Rechtsbehelfe 
und weiterer Kontrollmechanismen, um die Rechtmäßigkeit der Untersu-
chungshaft zu gewährleisten. Erforderlich ist auch deren konsequente Umset-
zung durch die zuständigen Stellen – insbesondere durch die Gerichte – in 

1 BVerfG, Beschluss vom 5. Dezember 2001 – 2 BvR 527/99 (u. a.), NJW 2002, 
2456; BVerfG, Beschluss vom 31. Oktober 2005 – 2 BvR 2233/04, BeckRS 2005, 
31131; jeweils m. w. N. Vgl. auch BVerfG, Beschluss vom 17. März 1988 – 2 BvR 
233/84, NVwZ 1988, 718, 719; BVerfG, Beschluss vom 30. April 1997 – 2 BvR 
817/90 (u. a.), NJW 1997, 2163, 2164.

2 Vgl. Schlothauer/Weider/Nobis, Untersuchungshaft, Rn. 1; Seebode, Untersu-
chungshaft, S. 2.

3 Sofern im Folgenden lediglich die männliche Form verwendet wird, sind hiermit 
im Interesse der besseren Lesbarkeit alle Geschlechter gemeint. Der Begriff „Betrof-
fener“ wird zudem ebenfalls im Interesse der besseren Lesbarkeit im Folgenden für 
alle in § 157 StPO genannten Verfahrensstadien verwendet.

4 Siehe zu dem Haftprüfungsantrag und der Haftbeschwerde ab S. 105.
5 Siehe zu den Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls ab S. 72.
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der Rechtswirklichkeit. Der Betroffenen muss die ihm seitens des Gesetzge-
bers zur Verfügung gestellten Rechtsmittel jederzeit mit ihrer vollen Wirkung 
nutzen können. In diesem Kontext ist die Rechtsmittelautonomie, also die 
freie Wahl des Betroffenen zwischen der Haftbeschwerde und dem Haftprü-
fungsantrag, auf Grund der aufzuzeigenden existierenden Unterschiede6 der 
beiden Rechtsbehelfe von zentraler Bedeutung. Eine effektive gesetzgeberi-
sche Ausgestaltung sowie praktische Handhabung der gesetzlichen Kontrolle 
der Untersuchungshaft erfordert auch der Beschleunigungsgrundsatz in Haft-
sachen, welcher aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 EMRK sowie Art. 2 Abs. 2 Satz 2 
GG folgt. Danach hat ein Untersuchungsgefangener einen Anspruch auf ein 
Urteil in angemessener Frist, anderenfalls auf die Freilassung während des 
laufenden Verfahrens.7

I. Problemaufriss

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit dem Umstand, dass keine 
ausdrückliche Regelung hinsichtlich der Frage besteht, welches Gericht für 
die Entscheidung über eine Beschwerde gegen den vor Anklageerhebung er-
lassenen Haftbefehl des Ermittlungsrichters beim Amtsgericht nach § 125 
Abs. 1 StPO zuständig ist, sobald Anklage zum Tatgericht erhoben wird. 
Klar geregelt ist in § 126 Abs. 2 Satz 1 StPO lediglich, dass mit Anklage-
erhebung das mit der Sache befasste Gericht für die weiteren gerichtlichen 
Entscheidungen und Maßnahmen, die sich auf die Untersuchungshaft, die 
Aussetzung ihres Vollzugs (§ 116 StPO), ihre Vollstreckung (§ 116b StPO) 
sowie auf Anträge nach § 119a StPO beziehen, zuständig wird. 

Diese Zuständigkeitsregelung des § 126 Abs. 2 Satz 1 StPO gibt auf den 
ersten Blick keinen Aufschluss über das Zuständigkeitsverhältnis des nach 
Anklageerhebung erstinstanzlich zuständigen Tatgerichts zu dem vor Ankla-
gerhebung bereits seitens des Haftrichters erlassenen Haftbefehl. Diese Unsi-
cherheit wird zu einem Problem, wenn der Haftbefehl mit der Beschwerde 
nach § 304 StPO oder der weiteren Beschwerde nach § 310 StPO angegriffen 
wird, bevor das mit der Sache durch die Anklageerhebung befasste Tatgericht 
eine eigene Haftentscheidung getroffen hat. 

Die Oberlandesgerichte vertreten die Auffassung, eine Haftentscheidung 
des Ermittlungsrichters beim Amtsgericht sei mit Anklageerhebung nach 
§ 126 Abs. 2 Satz 1 StPO überhaupt nicht mehr mit der (weiteren) Be-
schwerde anfechtbar. In der Konsequenz sei die Haftbeschwerde, aber auch 
die weitere Haftbeschwerde, die bereits dem Oberlandesgericht vorliegt, mit 

6 Siehe dazu ab S. 136. 
7 Siehe zum Beschleunigungsgrundsatz ab S. 142.
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dem Zeitpunkt der Anklageerhebung nach der im Einzelnen darzustellenden 
einheitlichen Rechtsprechung der Oberlandesgerichte in einen Haftprüfungs-
antrag nach § 117 StPO umzudeuten. Über diesen habe das durch den Zu-
ständigkeitswechsel nach § 126 Abs. 2 Satz 1 StPO zuständig gewordene 
Tatgericht zu entscheiden. Diese Auffassung vertritt die oberlandesgerichtli-
che Rechtsprechung auch in sämtlichen anderen Fällen eines Zuständigkeits-
wechsels, wie etwa bei der Aktenzuleitung im Rahmen des Berufungsverfah-
rens nach § 321 Satz 2 StPO.8 

Die praktischen Folgen einer entsprechenden Umdeutung sind prekär, was 
sich besonders zeigt, wenn bereits der gesamte Beschwerderechtsweg ausge-
schöpft wurde und die weitere Beschwerde beim Oberlandesgericht anhängig 
ist, dort aber noch nicht beschieden wurde, und die Staatsanwaltschaft An-
klage erhebt. Nach dem Beschleunigungsgrundsatz in Haftsachen ist die 
Staatsanwaltschaft gerade verpflichtet, schnellstmöglich Anklage zu erheben, 
sodass im Stadium des Verfahrens der weiteren Beschwerde eigentlich jeder-
zeit die Anklageerhebung „droht“. 

In einem solchen Fall „verliert“ der Betroffene die bereits erstrittenen 
Entscheidungen. Obwohl er in einem zeitaufwändigen Verfahren bereits eine 
negative Entscheidung des Beschwerdegerichts kassiert und sich somit ei-
gentlich den Weg für die weitere Beschwerde zum Oberlandesgericht (und 
anschließender Verfassungsbeschwerde) „erkämpft“ hat, werden seine Bemü-
hungen und insbesondere die investierte Zeit durch die Anklageerhebung, auf 
deren Zeitpunkt er keinerlei Einfluss hat, obsolet. Die Haftbeschwerde gegen 
die Haftentscheidung des Ermittlungsrichters beim Amtsgericht kann er nach 
der oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung nun überhaupt nicht mehr einle-
gen, da diese durch die Anklageerhebung prozessual überholt sein soll. Erst 
wenn das Tatgericht eine eigene Haftentscheidung treffe, sei die Beschwerde 
gegen diese wieder statthaft. Unterlässt das Tatgericht dies beispielsweise 
sogar bis zu der Haftfortdauerentscheidung im Rahmen eines etwaigen Eröff-
nungsbeschlusses9, muss sich der Betroffene nach der Rechtsprechung der 
Oberlandesgerichte zunächst selbst eine anfechtbare Haftentscheidung des 
Tatgerichts „erstreiten“, indem er eine Haftprüfung nach § 117 StPO bean-
tragt. Als eine Art Trostpflaster muss der Betroffene die Haftprüfung nicht 
selbst beantragen, da seine anhängige Haftbeschwerde in einen entsprechen-
den Antrag umgedeutet wird. 

8 Siehe zu der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte zu § 126 Abs. 2 Satz 1 
StPO ab S. 191. 

9 Im Rahmen der Eröffnung des Hauptverfahrens hat das Tatgericht nach § 207 
Abs. 4 StPO von Amts wegen über die Fortdauer der Untersuchungshaft zu entschei-
den. 


